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1
Die klassischen Betriebs-
renten

Das deutsche Alterssicherungssystem be-
ruht auf drei so genannten Säulen: der Ge-
setzlichen Rentenversicherung (GRV) als
Pflichtsystem für abhängig Beschäftigte 
(1. Säule), der betrieblichen (2. Säule) so-
wie der privaten Altersvorsorge (3. Säule).
Zur betrieblichen Alterssicherung zählen
einerseits die Betriebliche Altersversorgung
(BAV) in der Privatwirtschaft und anderer-
seits die Zusatzversorgung im öffentlichen
Dienst (ZÖD). Vor der Rentenreform der
Jahre 2000/2001 dienten BAV und ZÖD in
der Regel dazu, die Leistungen der GRV
aufzustocken.

Die BAV war eine freiwillige Sozialleis-
tung der ArbeitgeberInnen1 und richtete
sich ursprünglich vor allem an (leitende)
Angestellte. Sie konnte teilweise oder voll
kapitalgedeckt sein. Mit der Verabschie-
dung des Betriebsrentengesetzes von 1974
wurde die betriebliche Altersvorsorge erst-
mals gesetzlich geregelt. Das Gesetz geht
zurück auf Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts im Jahr 1972 die einforderte,
dass einmal erteilte Versorgungszusagen
nicht ohne weiteres widerrufen werden
können. Damals wurden unter anderem
die Rahmenbedingungen für einen beson-
deren Insolvenzschutz, Inflationssicherung
und für die Unverfallbarkeit von Anwart-
schaften bei vorzeitigem Ende des Arbeits-
verhältnisses oder Wechsel des Arbeitge-
bers geschaffen. Im Wesentlichen standen
für die BAV vier Durchführungswege zur
Verfügung: Direktzusagen, Pensionskas-

nommen (Bäcker et al. 2000, S. 301). Insge-
samt führte die alte BAV auf Grund erheb-
licher Differenzen im Verbreitungsgrad
und Leistungsniveau zu sozialpolitisch ein-
seitigen Verteilungswirkungen, welche vor
allem für Beschäftigte aus großen und mit-
telgroßen Unternehmen mit kontinuierli-
cher Versicherungsdauer und ohnehin ho-
hem Einkommen Vorteile brachte (Döring
2002, S. 66–69). Damit begünstigte sie Ar-
beitnehmer, die bereits aus der GRV ver-
gleichsweise hohe Leistungen beziehen, an-
statt die Versorgungslücken der GRV aus-
zugleichen. Insbesondere Frauen wurden
systematisch benachteiligt, was unter an-
derem auf die für sie ungünstigen Min-
destvoraussetzungen für die Unverfallbar-
keit von Betriebsrenten (10 Jahre Betriebs-
zugehörigkeit und Vollendung des 35. Le-
bensjahrs) zurückgeführt werden kann
(Veil 2002; Klammer et al. 2000, S. 316), die
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sen, Unterstützungskassen sowie die Di-
rektversicherung (Übersicht 1). Betriebsin-
terne Durchführungsformen, also Direkt-
zusagen und Unterstützungskassen, bei de-
nen sich die Ansprüche der Arbeitnehmer
direkt an die Arbeitgeber und nicht an ein
externes Versicherungsunternehmen rich-
teten, waren dabei die traditionell verbrei-
teten Muster. Die Finanzierung erfolgte in
weiten Teilen aus Mitteln der Arbeitgeber,
denn die klassische BAV diente dem Zweck,
qualifizierte Arbeitskräfte langfristig an das
Unternehmen zu binden (ausführlich dazu
Bäcker et al. 2000, S. 254–255, 297–303).

Der Verbreitungsgrad der BAV in der
Privatwirtschaft lag Mitte der 90er Jahre im
Westen etwa bei einem Drittel aller Betrie-
be. Besonders hoch war er in großen Indus-
triebetrieben, vor allem in den Bereichen
Energie, Wasserversorgung und Bergbau.
In Klein- und Mittelbetrieben war die BAV
nur gering vertreten. Von den Arbeitern
und Angestellten im Ruhestand erhielten
1999 ca. 46 % der Männer und nur etwa
9 % der Frauen eine Betriebsrente (BMA
2001, S. 15). Teilzeitbeschäftigte waren
deutlich schlechter gestellt als Vollzeitkräf-
te. In Ostdeutschland war die BAV von
marginaler Bedeutung. Der Abdeckungs-
grad unter den ehemaligen Beschäftigten
der Privatwirtschaft im Alter über 65 Jahre
betrug dort 1999 für Männer 2 % und für
Frauen sogar lediglich 0,5 % (BMA 2001,
S. 15).

Im Verlauf der 90er Jahre gab es aller-
dings auch im Westen stagnierende bis
rückläufige Beteiligungsquoten über alle
Betriebsklassen hinweg; die Einführungs-
bereitschaft der Arbeitgeber ging zurück,
und Neueingestellte wurden häufig nicht
mehr in die betriebliche Versorgung aufge-
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sich bei diskontinuierlichen Erwerbsver-
läufen negativ auswirken.2

Die Situation im öffentlichen Sektor
unterschied sich von der in der privaten
Wirtschaft. In Westdeutschland umfasste
die ZÖD die Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes durch allgemeinverbindliche Ta-
rifverträge deutlich weitgehender und be-
ruhte größtenteils auf dem Umlageverfah-
ren. 1999 erhielten 87 % der Männer und
52 % der Frauen, die in Westdeutschland
im öffentlichen Dienst beschäftigt waren,
eine Zusatzversorgung. In Ostdeutschland
waren es dagegen auch in diesem Bereich
nur 3% der Männer und 2 % der Frauen
(BMA 2001, S. 15). Bedeutendste Trägerin
war die Versorgungsanstalt des Bundes und
der Länder (VBL). Auf Grund dieser tarif-
vertraglichen Ausgestaltung war faktisch
eine obligatorische Zusatzversorgung ge-
schaffen worden. Der Mehrzahl der länger-
fristig Angestellten des öffentlichen Diens-
tes kam in Westdeutschland auf diese Wei-
se ein Alterseinkommen zugute, das relativ
nahe am letzen Nettoverdienst lag (aus-
führlich dazu Bäcker et al. 2000, S. 303;
Döring 2002, S. 69).

2
Die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen seit 2002

Mit dem Altersvermögensgesetz (AVmG),
das Anfang 2002 in Kraft trat, wurden die
gesetzlichen Rahmenbedingungen für die

betriebliche Altersvorsorge weiter ausge-
baut. Hauptziel der Reformen war, die stag-
nierende Entwicklung der BAV der 90er
Jahre zu überwinden, um so die Leistungs-
kürzungen in der GRV zu kompensieren.3

Als zentrale Neuerung wurde daher ein
Rechtsanspruch der Arbeitnehmer auf Ent-
geltumwandlung zum Zweck der betriebli-
chen Altersvorsorge eingeführt (Übersicht
2). Generell kann betriebliche Altersvor-
sorge entweder durch Beiträge der Arbeit-
geber, der Arbeitnehmer oder durch beide
erfolgen. Eine Finanzierung durch die Ar-
beitnehmer nennt man Entgeltumwand-
lung. Die Arbeitnehmer benutzen Teile ih-
res Arbeitsentgeltes zugunsten einer Ver-
sorgungszusage der Arbeitgeber. Häufig
werden dafür Einmalzahlungen wie Weih-
nachts- oder Urlaubsgeld verwendet; es ist
aber auch möglich, Teile des laufenden Ent-
gelts zu nutzen.

Die traditionell verbreiteten betriebs-
internen Durchführungsformen in Form
von Direktzusagen oder Unterstützungs-
kassen blieben nach der Reform unverän-
dert bestehen, die Optionen der BAV wur-
den jedoch erweitert und durch neue steu-
erliche Fördermöglichkeiten gezielt unter-
stützt. So wurde bspw. der Pensionsfonds
als neuer externer Durchführungsweg ein-
geführt. Im Vergleich zur Pensionskasse er-
laubt dieser nach angelsächsischem Vorbild
eine (begrenzte) Ausweitung von Anlagen
mit höheren Risiken. Er verbindet somit
die Sicherheit der Pensionskasse mit der
Anlagefreiheit des Investmentfonds (Über-
sicht 1).

Mit dem AVmG wurde zudem ein
komplexes Förderungssystem der Brutto-
und Netto-Entgeltumwandlung einge-
führt. Förderfähig sind dabei Pensionskas-
sen, Pensionsfonds und Direktversicherun-
gen. Bei der Entgeltumwandlung aus dem
Brutto-Entgeltanspruch (die so genannte
Eichel-Förderung) werden die Beiträge in
Höhe von maximal 4 % der Beitragsbe-
messungsgrenze der GRV4 steuer- und so-
zialabgabenfrei gestellt. Die Sozialabgaben-
freiheit ist zunächst bis zum Jahr 2008 be-
grenzt. Aus dem Netto-Entgeltanspruch
besteht die Möglichkeit auf eine Zulagen-
zahlung bzw. wahlweise einen steuerlichen
Sonderausgabenabzug (die so genannte
Riester-Förderung; für eine detaillierte Be-
schreibung der Regelungen vgl. DGB 2004;
Kerschbaumer/Perreng 2002; 2005).

Der eingeführte Rechtsanspruch auf
Entgeltumwandlung unterliegt dem Tarif-
vorbehalt, auf den die Gewerkschaften im
Reformprozess mit Erfolg hingewirkt ha-
ben. Dies bedeutet: In Betrieben mit tarif-
licher Bindung können Entgeltbestandtei-
le nur im Rahmen einer tariflichen Rege-
lung umgewandelt werden. Die Tarifver-
tragsparteien schließen also entweder
einen entsprechenden Tarifvertrag ab, der
eine Entgeltumwandlung regelt, oder sie
vereinbaren eine Öffnungsklausel. Für die
Gewerkschaften eröffnete sich dadurch ein
wichtiges neues Handlungsfeld in der Ta-
rifpolitik (Bispinck 2004).

Des Weiteren wurden die Regelungen
zur Unverfallbarkeit und Übertragbarkeit
von Anwartschaften bei vorzeitiger Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses verbessert:
Statt einer 10-jährigen besteht nun eine 
5-jährige Mindestbetriebszugehörigkeit;
und auch das Mindestalter bei Ausschei-
den aus dem Betrieb wurde von 35 auf 30
Jahre herabgesetzt.5 Bei Entgeltumwand-
lung gilt seit 2002 eine sofortige Unverfall-
barkeit der Anwartschaften.

2 Diese Voraussetzungen wurden mit der Reform
von 2000/2001 gelockert, vgl. Abschnitt 2. 

3 Allgemeiner zur Riester-Rentenreform z.B. Hin-
richs (2004); Dünn/Fasshauer (2001).

4 Zu Änderungen ab dem 1.1.2005 siehe Übersicht
2 sowie nachfolgende Ausführungen.

5 Aus Frauensicht bedeuten diese Änderungen eine
Verbesserung; sie reichen jedoch zur Beseitigung
der Benachteiligungen nicht aus. Das Mindestalter
liegt noch immer zu hoch für alle Frauen, die vor
dem 30. Lebensjahr Kinder bekommen und ihre
berufliche Karriere unterbrechen (Veil 2002, S. 94). 

Übersicht 1: Durchführungsformen der betrieblichen Altervorsorge
bis 2001:
Direktzusage
Die Arbeitgeber bilden Pensionsrückstellungen für die Arbeitnehmer und sind dafür haftbar, dass die 
zugesagte Versorgung auch tatsächlich erfüllt wird. In der Regel erfolgt die Auszahlung der Betriebsren-
te direkt von den Arbeitgebern an die Arbeitnehmer.
Unterstützungskasse
Von einem oder mehreren Arbeitgebern als Trägerunternehmen gebildete Versorgungseinrichtung 
in Form eines Vereins oder einer GmbH. Diese übernimmt für die Arbeitgeber aus den eingezahlten
Beiträgen die Auszahlung der Betriebsrente. Die Arbeitnehmer haben weiterhin einen direkten Anspruch
gegen die Arbeitgeber. 
Pensionskasse
Eine Pensionskasse ist unabhängig vom Unternehmen der Arbeitgeber und trifft eigene Entscheidungen
zur Anlage der eingezahlten Beträge. Die Arbeitnehmer haben einen direkten Anspruch gegenüber 
dieser Versorgungseinrichtung, die versicherungsrechtlichen Bestimmungen unterliegt. 
Direktversicherung
Bei einer Versicherungsgesellschaft (häufig als Gruppenvertrag) von den Arbeitgebern für die Arbeit-
nehmer abgeschlossene Versicherung. Dabei sind das Versicherungsunternehmen und die Arbeitgeber 
Vertragspartner, Begünstigte sind jedoch die Arbeitnehmer.
zusätzlich ab 2001:
Pensionsfonds
Durch das Altersvermögensgesetz eingeführter neuer Durchführungsweg. Dabei handelt es sich im 
Prinzip um eine Pensionskasse, der aber eine größere Anlagefreiheit zugestanden wird.

Quelle: nach DGB (2004).
Hans Böckler
Stiftung
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Nach dieser grundsätzlichen Weichen-
stellung durch die Riester-Reform in den
Jahren 2000/2001 fanden in den Folgejah-
ren weitere Reformen statt, die Einfluss auf
die gesetzlichen Rahmenbedingungen der
betrieblichen Altersvorsorge nahmen. Da-
bei ist zunächst die Gesundheitsreform des
Jahres 2003 zu nennen, welche dafür sorg-
te, dass Betriebsrentner seit dem 1.1.2004
auf ihre Betriebsrente den vollen (anstelle
des halben, wie es die vorherige Regelung
vorsah) Beitrag an die Gesetzliche Kran-
ken- und Pflegeversicherung (GKV/PV)
entrichten müssen.Verglichen mit der vor-
angegangenen Gesetzeslage machte dieser
Schritt die betriebliche gegenüber der pri-
vaten Altersvorsorge weniger attraktiv.6

Des Weiteren ist das Alterseinkünftegesetz
(AEG) von 2004 zu nennen, das grundsätz-
lich den Übergang zur nachgelagerten Be-
steuerung aller Rentenleistungen regelt.
Die Beiträge zur Rentenversicherung wer-
den demnach stufenweise von der Steuer
befreit, während langfristig die Rentenleis-
tungen versteuert werden. Diese Anpas-
sungen wurden durch das Bundesverfas-
sungsgericht vorgeschrieben, um Renten
und Beamtenpensionen steuerlich gleich
zu behandeln.

Daneben brachte das am 1.1.2005 in
Kraft getretene AEG Vereinfachungen und
geschlechtsneutrale „Unisex-Tarife“ bei der
Riester-Rente. Bezogen auf die BAV kam es
zu weiteren steuerlichen und arbeitsrecht-
lichen Neuerungen, die in Richtung einer
größeren Nutzerfreundlichkeit zielten. Da-
zu gehört unter anderem eine Vereinheitli-
chung der steuerlichen Förderung von
Pensionskasse, Direktversicherung und
Pensionsfonds; die weitere Verbesserung
der Portabilität von Anwartschaften im Fal-
le eines Arbeitgeberwechsels sowie das
Recht der Arbeitnehmer, auch bei ruhen-
dem Arbeitsverhältnis – z.B. in der Eltern-
zeit – weiter Beiträge einzuzahlen (Über-
sicht 2, ausführlich dazu Kerschbaumer/
Perreng 2005). Diese Änderungen sind je-
doch noch nicht lange in Kraft und schla-
gen sich vermutlich nicht in den hier vor-
gestellten Befragungsergebnissen nieder.
Sie sind jedoch von großer Bedeutung für
die künftige Weiterentwicklung der be-
trieblichen Altervorsorge (Abschnitt 4 die-
ses Beitrags).

Zunächst jedoch zurück zu der Fülle
von Anreizen für die Veränderung der
Formen und Verbreitung der betriebli-
chen Altervorsorge durch die Riester-Re-
form. Deren Wirkung vier Jahre nach

ihrem In-Kraft-Treten wird im folgenden
Abschnitt auf der Basis der WSI-Betriebs-
und Personalrätebefragung 2004/05 ana-
lysiert.7

3
Die Ergebnisse der WSI-
Betriebs- und Personal-
rätebefragung 2004/05

Die folgenden Ausführungen legen den
Schwerpunkt auf die Entwicklungen in der
Privatwirtschaft, da in diesem Bereich aus
der Perspektive eines Ausgleichs sinkender
gesetzlicher Rentenleistungen durch die
BAV der meiste Handlungsbedarf besteht.
Auf ausgewählte Entwicklungstendenzen
im öffentlichen Dienst, wo sich, wie be-
schrieben, die Rahmenbedingungen für ei-
ne betriebliche Alterssicherung deutlich
unterscheiden, wird in einem zweiten
Schritt eingegangen.

3.1 PRIVATWIRTSCHAFT

ANSTEIGENDE VERBREITUNG IN DEN
BETRIEBEN

Seit 2001 ist der Rechtsanspruch der Ar-
beitnehmer auf ein Angebot zur Entgelt-
umwandlung wirksam. Daher lässt sich ein
Anstieg der Verbreitung der betrieblichen
Altersvorsorge erwarten. Im Jahr 2005 gab
es in 79 % der befragten Betriebe ein Ange-
bot zur betrieblichen Altersvorsorge (Ta-

belle 1). Eine – wenn auch nicht direkt ver-
gleichbare – Infratest-Studie (Kortmann/
Haghiri 2003) kam noch Anfang 2003 zu
dem Ergebnis, dass etwa 35 % der privat-
wirtschaftlichen Betriebe über ein Zusatz-
versorgungssystem verfügen. Das Ergebnis
der WSI-Befragung lässt sich also als be-
merkenswerter Fortschritt interpretieren.
Allerdings ist dabei zu beachten: Im Ge-
gensatz zu Infratest wurden vom WSI nur
Betriebe mit Betriebsrat, die mehr als 20
Beschäftigte haben, befragt. Man kann da-
von ausgehen, dass der Verbreitungsgrad
der BAV in der Grundgesamtheit der WSI-
Befragung allein deshalb grundsätzlich
höher liegt. Zum einen sind in Kleinstbe-
trieben auf Grund höherer (Verwaltungs-)
Kosten die Hürden für die Einführung ei-
ner BAV größer. Kleine Betriebe sind zu-
dem seltener tarifvertraglich abgedeckt

6 Dies bedeutet nicht, dass die BAV nicht nach wie
vor Vorteile gegenüber einer privaten Versiche-
rung aufweist. So führen kollektive betriebliche
Lösungen bspw. zu weniger Verwaltungskosten.
Zudem ermöglichen sie eine Beteiligung der
Arbeitgeber und den Einbezug solidarischer Ele-
mente.

7 Die Grundgesamtheit der Befragung besteht aus
Betrieben und Dienststätten mit mehr als 20 Be-
schäftigten in Deutschland, die einen Betriebs-
bzw. Personalrat haben. Insgesamt wurden tele-
fonische Interviews mit n = 2.007 Betriebsräten
und n = 1.300 Personalräten durchgeführt. Für
ausführliche methodische Erläuterungen zur Be-
fragung vgl. den Beitrag von Claus Schäfer in die-
sem Heft.

Übersicht 2: Betriebliche Altersvorsorge seit 2002 – Wichtige 
Gesetzesänderungen im Überblick
Altersvermögensgesetz (AVmG) 2000/2001:
– Individueller Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung zum Zweck der betrieblichen Altersvorsorge
– Erweiterung der Durchführungsformen mit neuen Möglichkeiten beitragsbezogener Leistungs-

zusagen
– Tarifvorbehalt in der BAV
– umfassendes und ausdifferenziertes staatliches Fördersystem (Eichel- und Riesterförderung)
– Verbesserung der Regelungen zu Unverfallbarkeit und Übertragbarkeit von Anwartschaften

GKV-Modernisierungsgesetz 2003:
– voller Krankenkassenbeitrag für Betriebsrentner

Alterseinkünftegesetz (AEG) 2004:
– Übergang zur nachgelagerten Besteuerung
– Erhöhung des Entgeltumwandlungsvolumens um 1.800 Euro, die jedoch sozialversicherungspflichtig

sind
– Vereinheitlichung der steuerlichen Förderung von Pensionskasse, Direktversicherung und Pensions-

fonds
– weitere Verbesserung der Portabilität bei Arbeitgeberwechsel
– Beitragszahlungsrecht der Arbeitnehmer bei ruhendem Arbeitsverhältnis (bspw. in der Elternzeit)
– Einschränkung der Möglichkeiten für die frühzeitige Auszahlung (Abfindung) von Betriebsrenten

Quelle: Eigene Zusammenstellung
Hans Böckler
Stiftung
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sion liegt der Osten (mit 82 %) knapp hin-
ter dem Westen (mit 87 %). Auch wenn
man noch nicht mit eindeutiger Sicherheit
sagen kann, ob der Verbreitungsgrad im
Osten tatsächlich höher als im Westen
liegt,9 lässt sich ein Trend durch die Daten
jedenfalls ableiten: Der Osten hat bei der
Verbreitung der BAV in den Betrieben auf-
geholt. Für das Sicherungsniveau muss das
allerdings nicht gelten. Generell ist zu be-
achten, dass in der WSI-Befragung von der
Verbreitung nicht automatisch auf die Ver-
sorgungsqualität geschlossen werden kann,
die nicht abgefragt wurde. Eine gestiegene
Verbreitung kann nach wie vor mit einem
geringen Versorgungsniveau einhergehen,
z.B. wenn viele Arbeitnehmer nur den
Mindestbeitrag für eine Riester-Rente ent-
richten.

Betrachtet man die Verbreitung nach
Betriebsgrößenklassen und Wirtschafts-
zweigen, zeigt sich, dass diese nach wie vor
in größeren Betrieben höher ausfällt.10

Zu den führenden Branchen gehören Han-
del (inklusive Reparatur) mit einem Ver-
breitungsgrad von 91 % sowie Kreditwe-
sen und Versicherung mit einer Abdeckung
von 95 %.

Dass die Reformen des Jahres 2001 ei-
ne Reihe von Veränderungen in der Privat-
wirtschaft in Gang gesetzt haben, wird
auch durch Abbildung 1 bestätigt. Hier
wurde in den Betrieben, die im Jahr 2005
eine BAV aufweisen konnten, gefragt, ob es
seit der Rentenreform 2001 Änderungen
bei der BAV gegeben habe. 33 % der Be-
fragten bejahten dies. Erneut wirkt sich die
Unternehmensgröße positiv auf die Akti-
vitäten der Betriebe aus. Während nur
19 % der Betriebsstätten bis 49 Arbeitneh-
mer seit 2001 Änderungen in der BAV
durchführten, steigt der Anteil der aktiven
Unternehmen mit zunehmender Betriebs-

trieben in den vergangenen zwei Jahren
tatsächlich anstieg.

Vor dem Hintergrund des Rechtsan-
spruchs (der nun immerhin bereits seit vier
Jahren gilt) sowie der zunehmenden Be-
deutung der BAV zur Sicherung des Le-
bensstandards im Zuge der Kürzungen von
gesetzlichen Rentenansprüchen ist aller-
dings darauf hinzuweisen, dass nach Anga-
be der Betriebsräte in 21 % der Betriebe die
Beschäftigten noch immer keinen Zugang
zur BAV haben. Von einer flächendecken-
den Verbreitung kann also nicht gespro-
chen werden, zumal bei den nicht erfassten
Kleinbetrieben ohne Betriebsrat aus den
beschriebenen Gründen von einer geringe-
ren Abdeckung ausgegangen werden kann.
Des Weiteren ist der Verbreitungsgrad in
den Betrieben zu unterscheiden von der
Verbreitung unter den Arbeitnehmern. Im
Rahmen dieser Befragung konnten die zu-
letzt genannten erfasst werden: die von den
Betriebsräten geschätzte Beteiligung der
Arbeitnehmer an den im Betrieb vorhan-
denen Angeboten zur Entgeltumwandlung
(Abbildung 4).

DER OSTEN HOLT AUF

Bemerkenswert ist ebenfalls, dass in den
Befragungsergebnissen ein Aufholprozess
des Ostens sichtbar wird.Während dort die
Verbreitung der BAV in den Betrieben tra-
ditionell schwach war, liegt sie nun auf Ba-
sis der WSI-Betriebsrätebefragung sogar
höher (90 %) als im Westen (77 %).An die-
ser Stelle ist allerdings aus methodischer
Sicht eine Relativierung notwendig:8 Der
den Westen übersteigende Wert für den
Osten könnte der Gewichtung der Daten
geschuldet sein. In der ungewichteten Ver-

und damit auch nicht automatisch in eine
durch den Tarifvorbehalt notwendig ge-
wordene kollektivvertragliche Regelung
zur BAV eingebunden. Zum anderen sind
die Durchsetzungschancen gegenüber dem
Arbeitgeber besser und die Umsetzung ei-
nes Angebots zur BAV leichter in Unter-
nehmen mit Betriebsrat als in Betrieben
ohne Arbeitnehmervertretung. Als alleini-
ge Erklärung für den bemerkenswerten
Sprung im Verbreitungsgrad reicht dies je-
doch nicht aus. Stattdessen ist davon aus-
zugehen, dass die Verbreitung in den Be-

8 Wie einleitend zu diesem Heft von Claus Schäfer
beschrieben, werden hier Ergebnisse einer ersten
Auswertung des Datensatzes präsentiert, der im
Laufe des Jahres weitere folgen werden. 

9 Dagegen spricht auch die Tatsache, dass weniger
ostdeutsche als westdeutsche Betriebsräte anga-
ben, in ihrem BAV-System hätten seit 2001 Ver-
änderungen stattgefunden (Abbildung 1).

10 Der Ausreißer (66 %) in der Größenklasse 1.000
bis 1.999 Arbeitnehmer dürfte mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ebenfalls der Gewichtung der Daten
geschuldet sein und sollte daher nicht überbewer-
tet werden. Der ungewichtete Datensatz zeigt hier
einen kontinuierlichen Anstieg des Verbreitungs-
grads von der kleinsten zur größten Betriebs-
größenklasse. 

Tabelle 1: Betriebsstätten mit
Angebot zur betrieblichen Al-
tersvorsorge (Privatwirtschaft) 
– Angaben der Betriebsräte in % –
Gesamt 79
West 77
Ost * 90
nach Betriebsgröße
bis 49 AN 65
50-99 AN 73
100-199 AN 86
200-499 AN 85
500-999 AN 95
1000-1999 AN 66
2000 und mehr AN 99
nach Wirtschaftszweigen
Grundstoffe/Produktionsgüter 82
Investitions- und Gebrauchsgüter 77
Verbrauchsgüter 71
Baugewerbe 75
Handel (und Reparatur) 91
Verkehr und Nachrichten 69
Kredit und Versicherungen 95
sonst. private und öffentliche 81
Dienstleistungen
sonst. Branchen 73
* einschließlich Berlin

Quelle: 4. WSI-Befragung
von Betriebs- und Personal-
räten 2004/05.

Hans Böckler
Stiftung
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größe kontinuierlich bis auf 60 % an (in
der Größenklasse 2.000 Arbeitnehmer und
mehr). Als Wirtschaftszweige mit hohem
Veränderungsanteil stechen der Bereich
Verbrauchsgüter (56 %) sowie Kredit und
Versicherungen (47 %) positiv heraus. Un-
terteilt man die Betriebe anhand der für sie
zuständigen Gewerkschaften, lassen sich
die höchsten Aktivitäten im Bereich der IG
BCE (47 %), von ver.di (38 %) sowie der IG
Metall (34 %) beobachten.

ARBEITGEBERFINANZIERUNG AUF
DEM RÜCKZUG?

Untersucht man, welche Arten von Verän-
derung in der BAV seit 2001 vollzogen wur-
den, ist von besonderem Interesse, inwie-
weit die neue Durchführungsform des 
Pensionsfonds aufgenommen wurde und
inwiefern die Arbeitgeber sich daran betei-
ligen. Werden traditionelle Durchfüh-
rungsformen wie Direktzusage oder Un-
terstützungskasse dadurch ergänzt oder
verdrängt? Findet durch neue Formen der
Entgeltumwandlung eine Verlagerung von
Arbeitgeber- zu Arbeitnehmerfinanzie-
rung, von Leistungs- zu Beitragszusagen
statt? Bei einer Leistungszusage bekommen
die Arbeitnehmer für den Rentenfall einen
bestimmten Endbetrag zugesichert, das
Anlagerisiko tragen die Arbeitgeber. Bei der
Beitragszusage wird von den Arbeitgebern
lediglich die Einzahlung bestimmter Beträ-
ge gewährleistet, deren Ertrag bei Renten-
beginn an die Arbeitnehmer ausgezahlt
wird. Das Anlagerisiko liegt in diesem Fall
bei den Arbeitnehmern.

Abbildung 2 veranschaulicht zunächst
die Verbreitung der fünf Durchführungs-
formen in Betriebsstätten der Privatwirt-
schaft im Jahr 2005. Die größte Verbreitung
finden mit Abstand Direktversicherungen
(71 %), gefolgt von Pensionskassen (45 %).
Dabei dominieren die Erstgenannten vor
allem im Westen, Letztere im Osten. Die
klassischen Formen der Direktzusage
(42 %) und Unterstützungskasse (36 %)
folgen den Pensionskassen mit wenig Ab-
stand und sind damit noch immer relevant.
In Anbetracht der noch nicht lange zurück-
liegenden Einführung ist der Anteil der
Pensionsfonds von 16 % bemerkenswert
und deutet darauf hin, dass diese Finanzie-
rungsform Anklang findet.11

Der Blick auf die in den befragten Be-
trieben gebräuchlichen Finanzierungsfor-
men macht deutlich, dass in den traditio-
nellen Durchführungsformen der Direkt-

zusage und Unterstützungskasse nach wie
vor die alleinige Finanzierung durch die
Arbeitgeber überwiegt, in besonderem
Maße bei der Direktzusage (Abbildung 3).
In 67 % aller Betriebe, die eine Direktzusa-
ge anbieten, ist diese ausschließlich durch
die Arbeitgeber finanziert. Pensionskasse,
Direktversicherung und Pensionsfonds
sind dagegen von der Finanzierung durch
die Arbeitnehmer dominiert, ausschließli-
che Arbeitgeberfinanzierung kommt dort
deutlich seltener vor. Bei Pensionskassen
(36 %) und Pensionsfonds (37 %) ist aller-
dings ein beachtlicher Anteil gemeinschaft-
licher Finanzierung der BAV durch Arbeit-
geber und Arbeitnehmer zu verzeichnen.

Um diese Bestandsaufnahme mit der
Situation in den Betrieben vor 2001 ver-
gleichen und die Stoßrichtung der Verän-
derungen abschätzen zu können, wurden
die befragten Betriebsräte gebeten, auch zu
den Änderungstendenzen in der BAV-Fi-
nanzierung ihres Betriebs seit der Riester-

Reform Stellung zu nehmen. Aus den Ta-
bellen 2 und 3 lässt sich kein eindeutiger
Trend ableiten. Im Bereich der arbeitgeber-
finanzierten Betriebsrenten kam es sowohl
zu Verbesserungen im Leistungsniveau (in
31 % Fälle) als auch zu Verschlechterungen
(in 23 % der Fälle). Der Anteil der Betriebe
mit Verschlechterungen lag dabei im Wes-
ten höher als in Ostdeutschland.

Hinsichtlich des Berechtigtenkreises
liegt der Anteil der Fälle höher, in denen es
zu einer Einschränkung kam (17 %),
während eine Ausweitung nur in 10 % der
Betriebe zu verzeichnen war. Des Weiteren

11 Auch hier ist zu beachten, dass die Verteilung der
Durchführungsformen bezogen auf die Beschäf-
tigten – anstelle der Betriebe – ein davon abwei-
chendes Bild vermitteln kann. Der Grad der Betei-
ligung der Beschäftigten an den einzelnen Finan-
zierungsformen konnte jedoch im Rahmen dieser
Befragung nicht erfasst werden. Zur Situation im
Jahr 2003 vgl. Kortmann/Haghiri (2003).
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zeigen die Daten eine Umstellung von Leis-
tungs- auf Beitragszusagen in immerhin
24 % sowie eine Abkehr von Direktzusa-
gen, verbunden mit einer Ausgliederung
von Pensionsrückstellungen in 12 % der
Fälle. In dieser Hinsicht bewegen sich die

Entwicklungen in Ost und West auf einem
ähnlichen Niveau.

Im Bereich der arbeitnehmerfinanzier-
ten Betriebsrenten zeigt sich, dass in einem
sehr hohen Anteil der Betriebe (78 %) ein
Angebot zur Entgeltumwandlung für brei-

te Mitarbeiterkreise neu eingeführt wurde.
In Westdeutschland fiel diese Entwicklung
besonders stark aus. Die Ausweitung eines
bereits bestehenden Angebots zur Entgelt-
umwandlung fand in 36 %, eine erhöhte
Zuschussfinanzierung durch den Arbeitge-
ber in 21 % der Fälle statt. Insgesamt be-
trachtet entfaltete das komplexe Anreizsys-
tem der Riester-Rentenreform eine diffe-
renzierte Wirkung, die nicht eindeutig zu
Lasten bzw. Gunsten einer Seite – der Ar-
beitnehmer oder Arbeitgeber – zu inter-
pretieren ist. Die genannten Verbesserun-
gen im Leistungsniveau der arbeitgeberfi-
nanzierten Betriebsrenten, die Ergebnisse
zur erhöhten Zuschussfinanzierung im
Rahmen der Entgeltumwandlung sowie die
immer noch hohe Verbreitung der – über-
wiegend arbeitgeberfinanzierten – Direkt-
zusage von 42 % lassen zumindest nicht
auf einen kompletten Rückzug der Arbeit-
geber aus der BAV schließen. Stattdessen
hat jedoch die Mischfinanzierung – vor 
allem bei Pensionsfonds, Pensionskassen,
aber auch Unterstützungskassen – ein be-
achtliches Gewicht erlangt. Die jüngste
Durchführungsform des Pensionsfonds
zeichnet sich zudem auch durch einen 
vergleichsweise hohen Anteil ausschließli-
cher Finanzierung durch die Beschäftigten
aus.

Sehr deutlich wurde in der Befragung
auch die Abkehr von Leistungszusagen hin
zu Beitragszusagen, die mit einer Verlage-
rung des Anlagerisikos auf die Arbeitneh-
mer einhergeht. Des Weiteren zeigte sich,
dass die arbeitgeberfinanzierte BAV insge-
samt weniger stark von Umstrukturierun-
gen betroffen war als die arbeitnehmerfi-
nanzierte. Während in der erstgenannten
in 47 % der Betriebe keine Änderungen
stattfanden, weist Tabelle 3 bezüglich der
arbeitnehmerfinanzierten BAV nur einen
Anteil von 15 % der Unternehmen ohne
Veränderungen aus.

KEINE UMFASSENDE BETEILIGUNG
DER BESCHÄFTIGTEN AN ENTGELT-
UMWANDLUNG

Eingangs wurde beschrieben, dass die Ries-
ter-Reform eine Reihe von steuerlichen
und anderen Anreizen zur Entgeltum-
wandlung im Rahmen der BAV bietet. Ab-
bildung 4 geht der Frage nach, inwiefern
diese Anstöße zu mehr Eigenvorsorge bis-
lang von den Beschäftigten auch tatsächlich
aufgegriffen wurden. In der Befragung
wurden die Betriebsräte gebeten abzu-

Tabelle 2: Veränderung* arbeitgeberfinanzierter Betriebsrenten seit
2001 (Privatwirtschaft) ** – Angaben der Betriebsräte in % –

Gesamt West Ost ***
Leistungsniveau
Verbesserung**** 31 27 29
Reduktion 23 27 11
keine Veränderung 42 42 60
Berechtigtenkreis
Ausweitung 10 11 9
Reduktion 17 18 13
keine Veränderung**** 68 66 67
Leistungszusagen/Durchführungsformen
Umstellung auf Beitragszusage 24 26 19
Abkehr von Direktzusagen 12 14 4
Sonstige Veränderungen 23 24 28
keine Veränderung**** 47 45 39
* zum Befragungszeitpunkt bereits realisiert oder geplant
** nur Betriebe mit Änderungen in der betrieblichen Altersvorsorge seit 2001
*** einschließlich Berlin
**** Die Diskrepanzen zwischen den Werten Gesamt in Relation zu West und Ost resultieren aus

fehlenden Angaben einiger Befragter zur Lage des Betriebs.

Quelle: 4. WSI-Befragung von Betriebs- und Personalräten 2004/04.
Hans Böckler
Stiftung

Hans Böckler
Stiftung

Tabelle 3: Veränderung* arbeitnehmerfinanzierter Betriebsrenten seit
2001 (Privatwirtschaft) ** – Angaben der Betriebsräte in % –

Gesamt West Ost ***
Neugestaltung eines Angebots zur Entgelt- 78 85 63
umwandlung für breite MitarbeiterInnenkreise
Ausweitumg eines bestehenden Angebots zur 36 37 43
Entgeltumwandlung
Erhöhte Zuschussfinanzierung des Arbeitgebers 21 22 17
Sonstige Änderungen 6 5 13
Keine Veränderung**** 15 9 21

* zum Befragungszeitpunkt bereits realisiert oder geplant
** nur Betriebe mit Änderungen in der betrieblichen Altersvorsorge seit 2001
*** einschließlich Berlin
**** Die Diskrepanzen zwischen den Werten Gesamt in Relation zu West und Ost resultieren aus

fehlenden Angaben einiger Befragter zur Lage des Betriebs.

Quelle: 4. WSI-Befragung von Betriebs- und Personalräten 2004/05.
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schätzen, wie viele Mitarbeiter ihres Be-
triebs sich an den Angeboten zur BAV mit-
tels Entgeltumwandlung beteiligen. Die
Abbildung weist die Durchschnittswerte
der einzelnen Schätzungen aus.

Es zeigt sich, dass die Beteiligung der
Beschäftigten an der Entgeltumwandlung
von den Betriebsräten durchschnittlich auf
etwa 35 % der Belegschaften eingeschätzt
wird. Der Wert liegt dabei für den Osten
(40,2 %) höher als für den Westen
(34,9 %). Bezogen auf Gesamtdeutschland
legen die Ergebnisse nahe, dass Frauen
noch immer in geringerem Maße als Män-
ner an Angeboten der BAV teilhaben, da sie
die neuen Möglichkeiten zur Entgeltum-
wandlung weniger stark aufgreifen. Eine
nach West- und Ostdeutschland differen-
zierte Betrachtung zeigt allerdings, dass
Schätzungen der Betriebsräte sogar eine
leicht stärkere Beteiligung der ostdeutschen
Frauen im Vergleich zu den ostdeutschen
Männern ergeben.12

Insgesamt können diese Schätzungen
der Betriebsräte als ein Indiz dafür gelten,
dass von den neuen Angeboten zur Entgelt-
umwandlung eher zurückhaltend und kei-
nesfalls umfassend Gebrauch gemacht wird.
Wie eingangs beschrieben, muss hier zu-
sätzlich beachtet werden, dass der Verbrei-
tungsgrad in den von der WSI-Befragung
berücksichtigten Unternehmen tendenziell
höher liegt als in einer Grundgesamtheit,die
alle Betriebsgrößenklassen einbezieht.

3.2 ÖFFENTLICHER DIENST

Wie stellt sich nun die Situation im öffent-
lichen Dienst dar? Da die – weitgehend
umlagefinanzierte – ZÖD wie eingangs be-
schrieben bereits vor 2001 umfassend aus-
gebaut war, wurden die Personalräte in der
WSI-Befragung um Auskunft darüber ge-
beten, ob es in ihrer Dienststelle darüber
hinaus ein weiteres Angebot zur betriebli-
chen Altersvorsorge gibt. Des Weiteren
sollten sie einschätzen, wie viel Prozent der
Mitarbeiter ihrer Dienststelle eine zusätzli-
che kapitalgedeckte Altersvorsorge nutzen.

GERINGFÜGIGE ROLLE KAPITALGE-
DECKTER ALTERSVORSORGE

Wie Tabelle 4 zeigt, wurde die erste Frage
von 36 % der Befragten positiv beantwor-
tet. Dabei gibt es allerdings erhebliche Dif-
ferenzen zwischen West- (41 %) und Ost-
deutschland (14 %). Bezogen auf die Größe
der Dienststelle deutet sich an, dass die Zu-

satzangebote zunächst mit zunehmenden
Beschäftigtenzahlen häufiger werden, die-
ser Trend ab einer Betriebsgröße von 1.000
Mitarbeitern jedoch wieder abfällt. Nur die
kleinste Betriebsgrößenklasse fällt aus dem
Rahmen; aus den bereits genannten me-
thodischen Problemen (Fußnote 10) sollte
auch hier der hohe Wert von 44 % aller-
dings nicht überbewertet werden. Im Blick
über die verschiedenen Verwaltungsberei-
che sind die beschriebenen Zusatzangebo-
te besonders gering in der Justiz. Dies dürf-
te unter anderem auf den hohen Beamten-
anteil in diesen Dienststellen zurückzu-
führen sein. Eine vergleichsweise weite
Verbreitung finden die Zusatzangebote da-
gegen in öffentlichen Wirtschaftsunterneh-
men sowie in den Bereichen soziale Siche-
rung und Gesundheitswesen.

Schließlich wurden die Personalräte
um ihre Einschätzung gebeten, wie viele
der Angestellten, Arbeiter und Beamten ei-
ne zusätzliche kapitalgedeckte Alterssiche-
rung nutzen. Um die Genauigkeit der
Schätzungen zu erhöhen, wurden nur die
Personalräte einbezogen, die sich nach ei-
genen Angaben zu einer solchen Einschät-
zung in der Lage sahen.13 Dies war bei 65 %
der Befragten der Fall. Es zeigt sich, dass die
Nutzung einer solchen Zusatzsicherung im
öffentlichen Dienst im Durchschnitt nied-
rig liegt. Dies gilt für die Arbeiter und An-
gestellten (16,8 %), insbesondere jedoch
für die Beamten, bei denen der geschätzte
Anteil durchschnittlich nur bei 3% liegt.
Zwischen West- und Ostdeutschland gibt
es keine wesentlichen Differenzen. Insge-
samt lässt sich schlussfolgern, dass die ka-
pitalgedeckte Vorsorge im öffentlichen
Dienst noch immer eine eher geringe Rol-
le spielt.Auf Grund der vergleichsweise ho-
hen Beamtenpensionen und der „faktisch
obligatorischen“ ZÖD scheint man dazu
bislang deutlich weniger Notwendigkeit zu
sehen als in der Privatwirtschaft.

4
Schlussbetrachtung: 
Auf dem Weg zum 
Obligatorium?

Die Rentenreform der Jahre 2000/2001 hat
die betriebliche Alterssicherung auf prinzi-
piell neue Grundlagen gestellt. Vier Jahre
nach In-Kraft-Treten der Riester-Gesetze
lässt sich eine Zwischenbilanz über ihre
Formen und Verbreitung ziehen.

Die Ergebnisse der WSI-Betriebs- und
Personalrätebefragung 2004/05 zeigen ei-
nen bemerkenswerten Anstieg des Verbrei-
tungsgrades in den privatwirtschaftlichen
Betrieben, vor allem in Ostdeutschland.
Nach wie vor kann man jedoch – trotz des
Rechtsanspruchs und der durchaus attrak-
tiven finanziellen Anreize – nicht von ei-
nem flächendeckenden Angebot sprechen.
Nach Schätzungen der befragten Betriebs-
räte wird im Durchschnitt von etwas mehr
als einem Drittel der Beschäftigten Ge-
brauch von diesen Angeboten gemacht. Die
Höhe des dadurch erzielten Versorgungs-
niveaus konnte hier nicht erhoben werden.
Eine sehr geringe Rolle spielt die zusätzli-
che kapitalgedeckte Altersvorsorge bislang
im öffentlichen Dienst – vor allem bei den
Beamten. Im Ganzen kann man zwar von

12 Die WSI-Befragung von Betriebs- und Personalrä-
ten 2004/05 erlaubte es jedoch nicht, diese Wer-
te in Relation zu den Frauen- und Männeranteilen
an den Beschäftigten zu setzen, da nach dem ge-
genwärtigen Stand der Auswertung die Angaben
der Betriebsräte in diesem Punkt nicht immer zu-
verlässig zu sein scheinen. 

13 Denn anders als bei den Betriebsräten bezog 
sich diese Schätzung auf die generelle Nutzung 
einer kapitalgedeckten Altersvorsorge, die nicht
zwangsläufig im Rahmen der Dienststelle organi-
siert sein muss. 

Tabelle 4: Zusatzangebot* zur
betrieblichen Altersvorsorge im
öffentlichen Dienst – Angaben
der Personalräte in % –
Gesamt 36
West 41
Ost** 14
Nach Größe der Dienststelle
bis 49 AN 44
50–99 AN 29
100–199 AN 31
200–499 AN 34
500–999 AN 43
1000–1999 AN 42
2000 und mehr AN 35
Nach Verwaltungsbereichen
allgemeine Verwaltung 37
sonstige öffentliche Sicherheit 23
Justiz 9
Bildung (ohne Schulen) 19
soziale Sicherung 52
Gesundheitswesen 42
öffentliche Wirtschaftsunternehmen 65

* über die Zusatzversorgung für Angestellte 
und Arbeitnehmer hinaus.

** einschließlich Berlin.

Quelle: 4. WSI-Befragung 
von Betriebs- und 
Personalräten 2004/05.

Hans Böckler
Stiftung
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einer Trendumkehr in der betrieblichen Al-
terssicherung – vom Rückgang zur Auswei-
tung –, aber nicht von einer umfassenden
Verbreitung sprechen. Ausschließlich ar-
beitgeberfinanzierte Formen der BAV sind
noch immer relevant. Gleichzeitig nimmt
jedoch die Mischfinanzierung sowie bei der
jüngsten Durchführungsform des Pen-
sionsfonds auch die ausschließliche Finan-
zierung durch die Beschäftigten eine ge-
wichtige Rolle ein. Ein Trend zum Wechsel
von Leistungs- zu Beitragszusagen wurde
bestätigt.

Blickt man von dieser ambivalenten
Warte in die Zukunft, muss man feststellen,
dass die Rahmenbedingungen für eine um-
fassende Nutzung der betrieblichen Alters-
vorsorge voraussichtlich sogar wieder
schwieriger werden. Dazu trägt vor allem
der volle Krankenkassenbeitrag bei, der wie
eingangs beschrieben, seit Anfang 2004 für
Betriebsrenten, nicht aber für private Ren-
tenversicherungen gilt. Dies macht betrieb-
liche Altervorsorge gegenüber der privaten

Lösung weniger attraktiv, obwohl sie prin-
zipiell geeigneter ist, den Beschäftigten kol-
lektive Vorteile (etwa hinsichtlich Verwal-
tungskosten oder Arbeitgeberbeteiligung)
gegenüber einem Versicherungsunterneh-
men zu verschaffen. Das Auslaufen der So-
zialversicherungsfreiheit im Rahmen der
Eichel-Förderung im Jahr 2008 wird zu-
dem dazu führen, dass die Arbeitgeber we-
niger als bisher bereit sein werden, sich per
Zuschuss an den neuen Möglichkeiten der
BAV zu beteiligen. Denn in vielen tarifver-
traglichen Lösungen wurden die durch die
Sozialabgabenfreiheit eingesparten Kosten
mit dem Arbeitgeberzuschuss zur BAV ver-
rechnet. Ab 1.1.2009 können die Betriebe
auf diese Weise keine Lohnnebenkosten
mehr senken. Hinzu kommt: Bisher deutet
wenig darauf hin, dass im Gegenzug die
private Riester-Rente flächendeckend An-
klang fände (z.B. Bertelsmann Stiftung
2003), so dass ernsthafte Sicherungslücken
in der zukünftigen Altersversorgung zu
vermuten sind.

In der politischen Debatte wird bereits
(erneut) der Ruf nach einem Obligatori-
um, also einer Verpflichtung zur Zusatz-
vorsorge, laut. Deren Ausgestaltung ist je-
doch zwischen den Tarifparteien und den
politischen Akteuren umstritten. Disku-
tiert wird beispielsweise ein Optionsmo-
dell, bei dem alle Arbeitnehmer zunächst
automatisch in ein System der betriebli-
chen Altersvorsorge eingebunden sind,
aber eine Ausstiegsoption erhalten (bei-
spielsweise für diejenigen mit häufigem Ar-
beitgeberwechsel oder wenn Beschäftigte
bereits anderweitig abgesichert sind). Auf
der Basis der hier präsentierten Ergebnisse
lässt sich festhalten, dass der Weg über steu-
erliche und andere Anreize für eine freiwil-
lige Ausweitung der BAV über vier Jahre
hinweg nur begrenzt von Erfolg gekrönt
war. Politik und Arbeitsmarktparteien tun
daher sicher gut daran, weiter nach sinn-
vollen Lösungen zur Vermeidung der zu
befürchtenden Sicherungslücken zu su-
chen.
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